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Lied: „Befiehl du deine Wege," und saugen mit dem Liede viel Trauer
hinaus aus dem Herzen und viel Trostes hinein.

Die arme Witwe hatte auch nötig, sich in ihrem Gott und Herrn zu
befestigen. Wo der Zaun zerrissen ist, steigt jeder hinüber, und auch der
böse Nachbar der Witwe hat schon den Fuß aufgehoben, um hinüberzusteigen.
Denn er kommt zu ihr und spricht von dem einzigen Erblande der Witwe
und meint, so lange ihr Mann gelebt habe, sei's ihm schon recht gewesen,
daß er es bewirtschaftet habe, aber jetzt müsse er es einfordern, weil es
eigentlich sein Eigentum wäre, und sie möge es nicht übel nehmen, daß er
die Sache bei Gericht anhängig gemacht; es sei nur geschehen, weil er wohl
wisse, daß sie im guten das Land nicht herausgeben werde, aber sein Recht
sei sonnenklar, und er könne es beweisen. Die arme Witwe erschrak; das
Land war vor vielen Jahren als ein wüstes Gestrüpp von ihrem Manne
gekauft, aber ohne Handschrift ilnd Siegel; der geringe Preis war bezahlt,
aber ohne Quittung und Zeugen; das Recht war vor Gott und dem Ge¬
wissen sonnenklar durch jahrelange Arbeit des Ausrodens und Urbarmachens
erwiesen, — aber vor Gericht genügen solche Beweise nimmer, und — der

Prozeß ging verloren.
Ein Prozeß aber ist ein wunderlich Ding und liebt die Einsamkeit

nicht, sondern ist etwas sehr Geselliges. Er hat eine ganze Gesellschaft,
aber leider keine gute in seinem Gefolge, und wer ihn verliert, verliert
immer noch etwas mehr: Geld, Kosten, Zeit, Freude, Friede und oft
Thränen ohne Zahl. Ja, seine Geselligkeit ist eine so üble, daß oft auch,
wer den Prozeß gewinnt, über die Gesellschaft klagen muß, wie jener Mann,
der im Rechtsstreite die Kuh gewann, aber über den teuren Strick seufzte,
an dem er sie führte, über die Kosten nämlich, die er nach ge&amp;gt;vonnenem
Urteile zahlen mußte, groß genug um drei Kühe dafür zu kaufen. Die
Witwe saß abends wiederum in ihrem Kämmerlein und war einsam und
doch nicht einsam. Denn ein ganzes Sorgenheer kam hereingeschlichen, ohne
angeklopft zu haben. Wovon nun leben mit allen Kindern, da das einzige
Erbland verloren war? Wovon die Kosten bezahlen, die das Gericht binnen
acht Tagen einzuzahlen befohlen hatte, und die sich auf mehr Thaler beliefen,
als die Witwe Groschen anfzutreiben wußte? Exekution und Auspfändung
waren angedroht, wenn nach Ablauf dieser acht Tage die Zahlung nicht
erfolgt sein würde, und die arme Frau dachte mit Schrecken an die Stunde,
in welcher die Gerichtsdiener zur Pfändung eintreten würden, und saß und
spann und bedurfte des Wassers nicht, um den Faden zu netzen; denn ihre
Thränen rannen unaufhaltsam nieder. Es war stille in der Kammer und
stille draußen, denn die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon,


